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Wir streben eine Satzungsneufassung und keine Satzungsänderung an. Es ist eine zeitgemäße und 

übersichtlichere Fassung der Satzung. Daher haben wir keine exakte Gegenüberstellung der 

Änderungen vorgenommen. Generell wurde die Satzung sprachlich und redaktionell angepasst.  Des 

Weiteren wurden diese Punkte geändert oder ergänzt: 

 

 

 § 1 Name und Sitz 

Der Gerichtsstand des Vereins ist Offenbach. 

 § 2 neu Geschäftsjahr 

Die Definition des Geschäftsjahres wurde aufgenommen 

 § 4 neu Gemeinnützigkeit 

Diese wurde genauer beschrieben. 

 § 5 neu Mitgliedschaft 

Auch Minderjährige können Mitglied werden. Die Mitgliedsarten „Aktive Mitgliedschaft“ und 

„Fördermitgliedschaft“ wurden festgeschrieben. Vorher wurden diese nicht erwähnt. 

 § 7 neu Rechte und Pflichten der Mitglieder 

Mitglieder dürfen ab dem 16. Geburtstag Anträge stellen und ihr Stimmrecht an der 

Mitgliederversammlung ausüben. Jüngere Mitglieder haben Mitspracherecht, das Stimmrecht 

kann auf einen gesetzlichen Vertreter übertragen werden. 

Fördermitglieder besitzen kein Stimmrecht. 

Über Vorteile für Mitglieder entscheidet der Vorstand. 

 § 8 neu Mitgliedsbeiträge 

Der Paragraph wurde neu aufgenommen 

 § 9 neu Organe des Vereins ff. 

Die Organe des Vereins und deren Aufgaben wurden in separate Paragraphen aufgeführt und 

beschrieben. 

 § 10 neu Aufgaben Mitgliederversammlung 

Entscheidung über die Gewährung einer Ehrenamtspauschale für den Vorstand 

 § 11 neu Durchführung der Mitgliederversammlung 

Die Mitgliederversammlung kann persönlich, virtuell oder in hybrider Form durchgeführt 

werden. 

Die Einladung erfolgt in Textform mit einer Frist von vier Wochen. 
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Ein Antrag auf Ergänzung der Tagesordnung kann bis zwei Wochen vor dem Tag der 

Versammlung in Textform an den Vorstand gerichtet werden. Die aktualisierte Tagesordnung 

muss bis spätestens eine Woche vor dem Tag der Versammlung auf der Webseite des Vereins 

veröffentlicht werden. 

Die Mitgliederversammlung ist nicht öffentlich, über die Zulassung von Gästen entscheiden 

die Mitglieder. 

Die Beschlussfassung wurde definiert. 

 §12 neu Vorstand 

Möglichkeit der Ehrenamtspauschale für Vorstand 

 § 13 neu Kassenprüfung 

Die Wahl und die Aufgabe der Kassenprüfer*innen wurde separat aufgeführt. 

 § 14 neu Datenschutz und Persönlichkeitsrechte 

Dieser Paragraph wurde in Gänze neu in der Satzung aufgenommen. 

 § 15 Schlussbestimmung vorher Inkrafttreten 

Wurde um den Passus der redaktionellen Änderungen durch den Vorstand erweitert. 


